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Zunahme des beleuchteten Raums um  1 - 6 % jährlich

Warum beschäftigt sich der Landkreis Fulda seit 10 Jahren mit dem Thema?



So viel Licht für……Nichts!

Foto: Dr. A. Hänel



Flutlichtanlage SV Hofbieber, Foto: J. Müller



Mie-Streung über Staub- und Wasserteilchen

Über Streuung an Aerosolen und Staubteilchen und Reflektion 
an Wolken erzeugt Kunstlicht enorme Reichweiten und hellt die 
Umgebung weitflächig auf – auch Schutzgebiete. 



Fulda                              UNESCO Biosphärenreservat Rhön 

BfN-Hotspot Biodiversität



EINFLUSSBEREICHE DER AUßENBELEUCHTUNG

Quelle::Philips, credit IFAS



Fotos: Dr. Andreas Hänel

Flutlichtanlagen erhellen großflächig die Nachtlandschaft und erzeugen 

mehrere Konfliktbereiche

- Energieverschwendung im großen Maß (Klimaschutz, Hobby?)

- Verlust der Sichtbarkeit der Sterne → Beeinträchtigung Sternenparks, Sternwarten)

- Belästigung der Anwohner durch Lichtimmissionen → Konflikt BImSchG (LAI)

- Blendung und dadurch Eingriff in den Straßenverkehr  → Konflikt StVO

- massive Beeinträchtigungen der Natur, der Tier- und Pflanzenwelt  -- viele Sportstätten     

befinden sich in Wald- und Gewässernähe → Konflik BNatSchG



Informationsdienst Wissenschaft 2018: 
https://idw-online.de/de/news697819

Insektensterben durch Lichtverschmutzung
Grafik: Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB)

Nobelpreis-Kommitee

Natürliche Beleuchtungsstärken:

Klarer Sonnentag: 120 000 lx
Vollmond Zenit: 0,3 lx
Neumond:                      < 0,001 lx

Medizin-Nobelpreis 2017:
In jeder Zelle tickt innere 
Uhr- Taktgeber= hell/dunkel

Künstliche Veränderung der natürlichen Beleuchtungsstärken



Auswirkungen
auf Ökosysteme

“Die Auswirkungen 

wurden überall gefunden 

– bei Mikroben, 

Wirbellosen, Tieren und 

Pflanzen. Wir müssen 

anfangen, über 

Beleuchtung so nachzu-

denken, wie wir über 

andere große Systembe-

lastungen wie den 

Klimawandel denken.” 

„A meta-analysis of

biological impacts of

artificial light at night“, 

Nature Ecology & Evolution 

(2020)

Schroer et al. (2019). Analyse der Auswirkungen künstlichen Lichts auf die Biodiversität: Bestimmung von Indikatoren für die Beeinträchtigung und Ableitung von

Handlungsempfehlungen zur Vermeidung negativer Effekte im Rahmen von Eingriffen. Naturschutz und Biologische Vielfalt, (168). Bericht des Büros für

Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag, TAB-Arbeitsbericht Nr. 186: Ursachen, Ausmaß und Auswirkungen der Lichtverschmutzung, Büro

für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag, 2020,

hnikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag:

Grafik: Büro für Technikfolgen-

abschätzung beim Dt. Bundestag



Nocturnal flight calling behaviour of thrushes in relation to artificial light at night -
Gillings - - Ibis - Wiley Online Library (2021)

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ibi.12955


Unnötige Lichtverschmutzung, Beeinträchtigung Ruhephase, Fragmentierung und Zerstörung Lebensraum



BUNDESNATURSCHUTZGESETZ (BNatSchG) und Beleuchtung

verkündet Im BGBl: 18.08.2021

Ziel:

• „Nachteilige Auswirkungen von Lichtimmissionen auf 

Pflanzen und Tiere wild lebender Arten eindämmen“

− gesonderte Anforderung seit 01.03.2022 für Schutzgebiete 

(NSG, Nationalparks, Kern- und Pflegezonen BRR)

• Verbot neuer Straßenbeleuchtung und leuchtender 

Werbeanlagen in Schutzgebieten ( begründete 

Ausnahmen möglich) – kein Eintrag!

• allgemeine Anforderungen gem. neu eingefügtem § 41 a 

für gesamte Landesfläche:

• Keine nachteiligen Auswirkungen durch neue 

Beleuchtungsanlagen auf wild lebende Arten von 

Tieren und Pflanzen

• Um- oder Nachrüstung bestehender Beleuchtung an 

öffentlichen Straßen und Wegen

• Himmelsstrahler ganzjährig verboten

• Umzusetzen nach Maßgabe einer Rechtsverordnung 

 in Vorbereitung zur Umsetzung § 41 a =  Anwendung   

maßgeblicher Publikationen 



Technische Planungshilfen: Kommunen, Planer, Bauherren, Förderstellen
Genehmigungsbehörden, Bewilligungsstellen..
Herausgegeben: Landkreise FD, KG, NES, WAK und SM  + BRR (2020)

https://www.biosphaerenreservat-rhoen.de/beleuchtung

https://www.biosphaerenreservat-rhoen.de/beleuchtung


Fotos: Dr. A. Hänel



Schlechte Erfahrungen mit Umrüstungen auf Neu-Anlagen (LED)!!!!

- heller, greller, schlimmer als vorher – mit Steuermitteln = Versagen Förderstellen!

Fotos: J.J. Hofmann, C. Rossberg



Best Practice Beispiel: Anpassung der Sportförderung für die Umrüstung von Flutlichtanlange 
durch immissions- und naturschutzrechtliche technische Vorgaben!
→ Schutz der Vereine vor ungünstigen Angeboten, Konflikte mit BImSchG+BNatSchG







VORTRAG FÜR VEREINE 09/2021



GEGENÜBERSTELLUNG LINSE UND REFLEKTOR

Credit:  Institut für angewandtes Stoffstrommanagement

▪ Beleuchtung mit hoher Lichtverschmutzung

▪ Häufig erkennbar durch „Scheuklappen“ 

➢ Hohe Streuverluste

➢ Geringere Effizienz

➢ Ausleuchtungsqualität gering

➢ Scheinwerfer werden vormontiert geliefert und sind häufig nicht 

optimal ausgerichtet

➢ Hohe zusätzliche Windlast

➢ Verlust der Akzeptanz bei den direkten Anwohnern/Konflikt 

BNatSchG

▪ Beleuchtung mit geringer Lichtverschmutzung

▪ Genaue Einstellmöglichkeiten auf die lokalen Bedingungen

➢ Beitrag zum Schutz der Nacht 

➢ Geringeres Angebot am Markt

➢ Häufig höhere Investition

➢ Preisspanne (75 lx) von 14.000 € [Netto] – 30.000 € [Netto]

➢ Große Qualitätsunterschiede







Vorteile von 3000 Kelvin  gegenüber 4000 Kelvin

- Höhere Farbwiedergabe – Spektrum näher an Ra 100

- Geringerer Blauanteil

- dadurch weniger blendend

- definitiv augenschonender

- geringere Auswirkung Rayleigh-Streuung

- geringere Anlockwirkung

- Hinweis auf gute Qualität Leuchtmittel, wenn 

Lichtausbeute (lm/W) hoch ist

- Angenehmer für Mensch und Natur, üblich in Ö



Gesetz zum Schutz der Insektenvielfalt in Deutschland

Beschlossen: 24.06.2021 https://www.bmu.de/publikation/aktionsprogramm-insektenschutz/

Adressiert werden:

1. Pestizide, Natur auf Zeit

2. Eindämmung der Lichtverschmutzung besonders hervorgehoben! §§ 23 (4), 41 a BNatSchG

https://www.bmu.de/publikation/aktionsprogramm-insektenschutz/


24 h Verantwortung zeigen

Fußball und Nachhaltigkeit (umweltdialog.de)

https://www.umweltdialog.de/de/umweltdialog/E-Paper/Fussball-und-Nachhaltigkeit.php


Schutz der Nacht

• Natur- und Artenschutz

• Landschaftsschutz

• Energieeinsparung

• Bewahrung Ortsbild

• Gesundheit/Tourismus

• Faszination Sternenhimmel?

• Lebensqualität



Unter der Kachel „Artenschutz und rücksichts-
volle Beleuchtung“ findet man nun u.a.:

 Auswertung „insektenfreundliches Licht“

 Einordung Novellierung BNatSchG § 41a

 Die Planungshilfen für umweltverträgliche 
Beleuchtung des Landkreis Fulda

 Unsere Arbeitshilfe „Berücksichtigung 
Vorgaben im Bauleitverfahren“ etc.

 Relevante Publikationen

+ Infos: Auslegung DIN, Sicherheit etc. 

Die Webseite des Sternenpark Rhön (eine Unterseite des Biosphärenreservates)
https://www.biosphaerenreservat-rhoen.de/natur/sternenpark-rhoen/ wurde in den letzten
Monaten überarbeitet. Sie bietet nun viele rechtliche und technische Infos sowie Referenzen.
Inhalt zu: Artenschutz, Beleuchtungspflichten, Verkehrssicherungspflichten, Licht und Sicherheit,
nachhaltige Anwendung DIN-Norm. Die neuen Regelungen BNatSchG werden in Kürze noch
eingearbeitet.

https://www.biosphaerenreservat-rhoen.de/natur/sternenpark-rhoen/


Das letzte Wort haben die Betroffenen: 



Vielen Dank !

www.biosphaerenreservat-rhoen.de/sternenpark
www.verein-sternenpark-rhoen.de Sabine Frank
https://www.facebook.com/sternenpark.rhoen
Credit to: Nachtfotografen 

Insbesondere: Dr. A. Hänel, J. Müller, C. Rossberg, J. J. Hofmann, S. Frank 

Biosphäre
Atmosphäre

Himmelssphäre

http://www.verein-sternenpark-rhoen.de/
https://www.facebook.com/sternenpark.rhoen

